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Baugesuch Bernhard und Jacqueline Schuler, Gand 7, 8782 Rüti
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Rubrik
Baugesuche

Publizierende Stelle
Gemeinden und Zweckver-
bände

Unter-Publizierende Stelle
Gemeinde Glarus Süd

Gebiet
Glarus Süd

Baugesuchspublikationen gestützt auf Artikel 71 des Raumentwicklungs- und
Baugesetzes.

Fensterersatz und Einbau Balkontüre, Parzelle Nr. 154, Gand 5, Rüti, Dorfkern-
zone und Ortsbild national, gemäss den eingereichten Unterlagen.

Die Baugesuchsunterlagen liegen bei der Gemeinde Glarus Süd, Abteilung
Hochbau, Dorfstrasse 101, 8773 Haslen, zur Einsichtnahme auf.
Der Gemeinderat

Gemäss Artikel 71 des kantonalen Raumentwicklungs- und Baugesetzes sind
die vorerwähnten Baugesuchsunterlagen während 30 Tagen bei der zuständi-
gen Gemeindebehörde zur Einsicht aufgelegt. Wer ein schutzwürdiges Inter-
esse hat, kann gemäss Artikel 73 des kantonalen Raumentwicklungs- und Bau-
gesetzes innert der Auflagefrist bei der zuständigen Gemeindebehörde
schriftlich und begründet Einsprache wegen Verletzung öffentlich-rechtlicher
Bestimmungen einreichen. Wer die Verletzung privater Rechte geltend ma-
chen will, kann gemäss Artikel 74 des kantonalen Raumentwicklungs- und
Baugesetzes auf dem zivilrechtlichen Weg Klage einreichen. Eine allfällige pri-
vatrechtliche Klage hat keine aufschiebende Wirkung, vorbehalten bleiben
vorsorgliche Anordnungen der Zivilgerichte.
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